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Werner Schmid

Absicht
oder Vergesslichkeit?
Der Entwurf zu einer neuen

Bundesverfassung enthält keinen
Notenbankartikel. Man sucht und
sucht, aber er will nicht zum
Vorschein kommen. Hat man ihn
vergessen oder steckt dahinter
eine bestimmte Absicht?

Zwar sind in der neuen
Verfassung doch Aufgaben angegeben,

die die Nationalbank zu
erfüllen hätte. So heisst es etwa
im Artikel 31: «In seiner
Wirtschaftspolitik soll der Staat die
Währung schützen und die
Geldmenge kontrollieren.» Man
könnte auf eine solche Bestimmung

ein Notenbankgesetz
abstützen. Aber es ist doch wohl
kaum die Absicht der Experten,
das so zu handhaben. Denn diese
Formulierung ist ja viel zu
unbestimmt. Was heisst das: Die Währung

schützen? Und was heisst:
Die Geldmenge kontrollieren?
Mit dieser allgemeinen Formulierung

ist ja alles denkbar. Der
Verfassungsartikel müsste doch
auch angeben, wie die Währung
geschützt werden muss und wie
die Geldmenge reguliert werden
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soll, nur dann ist eine Kontrolle
möglich.

Gewiss ist es nicht nötig,
ausführliche Bestimmungen in den
Verfassungsartikel hineinzunehmen.

Aber die Grundhaltung
muss doch in ihm festgelegt werden,

soll nicht die Notenbankpolitik

je nach Lust und Laune
des Bundesrates gehandhabt werden.

Die jüngsten Vorkommnisse
auf dem Gebiete der Währungspolitik

haben einen radikalen
Wandel derselben gebracht. Das
System von Bretton Wodes mit
seinen starren Wechselkursen hat
Schiffbruch erlitten und ist
abgelöst worden durch das System
flexibler Kurse, die es endlich
möglich machen, die Inlandkaufkraft

des Geldes sicherzustellen.
Diese Aufgabe ist im Grundgesetz

festzulegen, damit endlich
Inflationen und Deflationen
verunmöglicht werden.

Diese Ueberlegungen deuten
darauf hin, dass man ganz
einfach vergessen hat, einen besonderen

Artikel über die Nationalbank

zu schaffen. Denn man
wird doch nicht etwa im Sinne
haben, die Währungspolitik in
die Hände des Bundesrates zu
legen Sie muss einem besonderen

Institut anvertraut werden,

das so unabhängig wie nur
möglich sein soll.

Oder steckt hinter diesem Fehlen

eine bestimmte Absicht? Will
man einfach alles offenlassen
und nur von Fall zu Fall
Entscheidungen treffen? Das ist
wohl kaum anzunehmen. Es ist
heute offensichtlich, dass die
Notenbank im Zentrum des
wirtschaftlichen Geschehens steht.
Ein klar formulierter Notenbankartikel

gehört in die Bundesverfassung.
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«Meine Meinung ist, dass sie besser ist als die Ihrige!»

«Nur keine Aufregung, ich träume bloss!»
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